[image: image1.jpg]A(SALZBURG



                                        Veranstaltung: Was tun gegen Einkommensungerechtigkeit?         

                                                                                                                                                     4.6.2009

Schwedisches Modell zur Bekämpfung des Gender Pay Gap 
1. Ausgangslage

In Schweden sind 6 % des Gender Pay Gap nicht mit objektiven Kriterien wie Bildung, Arbeitszeit, Branchen usw. erklärbar und quasi ausschließlich auf geschlechtsspezifische Diskriminierung zurück zu führen. In Österreich sind es je nach Berechnung zwischen 12 und 15 %.
· Bis 2005 mussten in Schweden alle Betriebe aus dem öffentlichen und privaten Bereich ab 10 ArbeitnehmerInnen jährlich berichten. 
· Ab 2009 wurde die Grenze auf 25 ArbeitnehmerInnen angehoben und es gelten Berichts-Intervalle von 3 Jahren.

2. Analyse der Einkommensunterschiede
· Ungleiche Bezahlung für die gleiche Arbeit: Vergleich von Frauen und Männern, die die gleiche Tätigkeit ausüben.
· Ungleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit: Ungleiche Bezahlung von verschiedenen Gruppen von ArbeitnehmerInnen, insbesondere frauendominierten Gruppen, obwohl die Anforderungen hinsichtlich Wissen, Fertigkeiten, Verantwortung, Belastung und Arbeitsbedingungen vergleichbar sind.

3. Ergebnisse

Die bisher größte Untersuchung der schwedischen Ombudsstelle für Gleichstellung erfolgte 2006 und umfasste 1.245 Betriebe mit einer Million unselbstständig Beschäftigten – ein Fünftel der schwedischen ArbeitnehmerInnen. Ergebnis: 
· 60 % der Unternehmen ergriffen Maßnahmen zur Gleichstellung

· 44 % identifizierten unerklärbare Lohn- und Gehaltsunterschiede, die eine jährliche Summe von 7,2 Mio Euro ausmachten

· Die Anpassungen zur Herstellung von mehr Einkommensgerechtigkeit betrafen 5.800 ArbeitnehmerInnen, 90 % davon waren Frauen. Diese Frauen erhielten nach den Anpassungen im Schnitt 100 Euro monatlich mehr Entgelt, was einer Lohnerhöhung von 4 % entspricht.
Das Modell der verpflichtenden Berichterstattung der Betriebe hat sich damit als wesentlich wirkungsvoller erwiesen, als die individuelle Klagsmöglichkeit einzelner ArbeitnehmerInnen, wenn es darum geht, Einkommensungerechtigkeiten abzustellen.
Die Befürchtung der Unternehmen , die Berichte würden eine Flut von Klagen auslösen, hat sich hingegen nicht bewahrheitet.
